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BGH konkretisiert Ansprüche zur Auslistung aus Such-Ergebnissen bei Google

Nicht jeder ist damit einver-
standen, was die Google-
Suche so an Informationen 
über die eigene Person zuta-
ge fördert. Man kann etwas 
dagegen unternehmen, das 
hat der Bundesgerichtshof 
in Karlsruhe nun mit Bezug 
auf ein Urteil des Gerichts-
hofs der Europäischen 
Union klarer definiert. Der 
BGH hatte dem EuGH zwei 
Fragen zur Auslegung von 
Art. 17 Abs. 1 DSGVO zur 
Vorabentscheidung vorge-
legt. 

Zum Sachverhalt

Ein Ehepaar, das in der Fi-
nanz-Branche tätig ist, ver-
langte von Google, das so-
wohl bestimmte Artikel über 
sie nicht mehr in den Suchli-
sten ausgewiesen werden, als 
auch Fotos von ihnen nicht 
mehr in den Vorschau-Listen 
gezeigt werden. Nach An-
sicht der Kläger-Seite würde 
in den Artikeln falsch und 
zugleich schädigend über sie 
berichtet. Zudem seien sie 
auch erpresst worden. 

Das Landgericht Köln wies 
die Klage ab (Urteil vom 
22. Nov. 2017 – Az.: 28 O 
492/15). Auch die Revision 
beim Oberlandesgericht 

Köln blieb ohne Erfolg (Ur-
teil vom 8. Nov. 2018 – Az.: 
15 U 178/17). So wanderte 
die Klage zum BGH nach 
Karlsruhe und wurde mit 
Beschluss vom 27. Juli 2022 
zunächst ausgesetzt.

Betroffene müssen rele-
vante und hinreichende 
Nachweise vorlegen

Mit Urteil vom 8. Dez. 2022 
(Az.: C-460/20) hat der 
EuGH die vom BGH einge-
reichten Fragen zum Recht 
auf das „Vergessen werden 
im Internet“ beantwortet 
bzw. festgehalten: 

Die Auslistung hänge nicht 
davon ab, dass die Frage der 
Richtigkeit des aufgelisteten 
Inhalts im Rahmen eines 
von dieser Person gegen den 
Inhalteanbieter eingelegten 
Rechtsbehelfs einer zumin-
dest vorläufigen Klärung zu-
geführt worden ist. 

Der Suchmaschinen-Betrei-
ber sei verpflichtet, einem 
Auslistungsantrag stattzu-
geben, wenn die eine Aus-
listung begehrende Person 
relevante und hinreichende 
Nachweise vorlege, die ihren 
Antrag zu stützen vermögen 
und belegen, dass die in dem 
aufgelisteten Inhalt enthal-
tenen Informationen offen-
sichtlich unrichtig seien oder 
zumindest ein für diesen 
gesamten Inhalt nicht unbe-
deutender Teil dieser Infor-
mationen offensichtlich un-
richtig sei. Wegen der Bilder 
sei dem Informationswert 
dieser Fotos – unabhängig 
vom Kontext ihrer Veröffent-
lichung auf der Webseite, der 
sie entstammen aber unter 
Berücksichtigung jedes Tex-
telements, das mit der An-
zeige dieser Fotos in den Su-
chergebnissen unmittelbar 
einhergeht und Aufschluss 
über den Informationswert 
dieser Fotos geben kann – 
Rechnung zu tragen.

BGH weist die Klage teil-
weise ab

Auf Basis des EuGH-Urteils 
hat der BGH die Klage hin-
sichtlich der Text-Ergebnisse 
abgewiesen, aber hinsicht-
lich der Fotos stattgege-
ben. In der Presse-Info Nr. 
84/2023 vom 23. Mai 2023 
heißt es dazu: Bezüglich der 
beanstandeten Verweise auf 
die genannten Artikel hat 
der Bundesgerichtshof die 
klageabweisenden Entschei-
dungen der Vorinstanzen 
bestätigt. Bei einem Arti-
kel fehlte es bereits an dem 
notwendigen Bezug zu der 
Person des Klägers. Hin-
sichtlich der beiden anderen 
Artikel haben es die Kläger 
versäumt, gegenüber der 
Beklagten den ihnen oblie-
genden Nachweis zu führen, 
dass die dort enthaltenen In-
formationen offensichtlich 
unrichtig sind. 

Bezüglich der Vorschau-
bilder hatte die Revision der 
Kläger hingegen Erfolg und 
der Bundesgerichtshof hat 
die Beklagte zur Auslistung 
der Vorschaubilder in der be-
anstandeten Form verpflich-
tet. Eine Anzeige der für 
sich genommen nicht aus-
sagekräftigen Fotos der Klä-
ger als Vorschaubilder ohne 
jeden Kontext war nicht ge-
rechtfertigt. (ps)

Der BGH konkretisiert das Recht auf Vergessen im Netz – 
Foto: Stephan Baumann
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Die 16 neuen Titel
1
1, 2 oder 3 – Block Edition

A
American Football – Made in Germany

D
das GeistReiche Essay
der GeistReiche Podcast
der GeistReiche Talk
Der Venedig-Krimi
DWNO - Das E-Book für Deinen Weg nach oben!

F
Feuerwehrfrauen – Phönix aus der Asche

K
Köstlich kochen, clever sparen

M
Mentaler Gipfelstürmer

N
natürlich gesünder leben

P
Proteinreiche Power-Küche
Puppkultur

R
Robin becomes a legend

U
Update Erde

Z
Zieh' los, komm' an!

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Der Venedig-Krimi

in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abwandlungen, Ab-
kürzungen, Titelkombinationen, Darstellungsformen, graphischen Gestal-
tungen, Schreibweisen, insb. Groß- u. Kleinschreibung, Schriftarten, ent-
sprechenden Untertiteln und mit allen Zusätzen für alle Werkarten und 
Medien (insb. Film, Fernsehen, Offline- und Online-Dienste (insb. Internet), 
Bild-/Ton- und Datenträger aller Art, sowie sonstige audiovisuelle, elek-
tronische und digitale Medien und Netzwerke, Merchandising, Veranstal-
tungen, Bücher, Zeitschriften und sonstige Druckerzeugnisse.

UFA FICTION GmbH, 
Dianastraße 21, 14482 Potsdam

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

1, 2 oder 3 – Block Edition
Update Erde

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckereierzeugnisse, Software-
Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller 
Art, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch 
CD-ROM; DVDs; CD-I, podcasts; Offline- und Online-Dienste und sonstige 
Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause, 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für

Mentaler Gipfelstürmer

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Ute Bienkowski, 
Von-Westerburg-Straße 11, 50321 Brühl

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

natürlich gesünder leben

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Stein Consult GmbH, 
Parlerstraße 48, 70192 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Feuerwehrfrauen – Phönix aus der Asche

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, grafischen Gestaltungen, 
Schriftarten, Zusammensetzungen und Wortverbindungen fu¨r Film, Rund-
funk (Fernsehen, Ho¨rfunk), digitale Medien und Netzwerke, fu¨r Bild-, Bild/
Ton- und digitale Datentra¨ger aller Art (Video, DVD etc.) sowie fu¨r Mer-
chandisingprodukte, Domains, Dienstleistungen, Softwares und Anwen-
dungen, Veranstaltungen und Telekommunikationsdienste aller Art.

Krebs & Krappen Film GmbH, 
Eppendorfer Weg 258, 20251 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Robin becomes a legend

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Julia Leubin und Nora Richardson, 
Cauerstraße 34, 10587 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für Marco Kogler, Berg-
weg 17, 6336 Langkampfen, Österreich, Titelschutz in Anspruch für:

DWNO - Das E-Book für Deinen Weg nach 
oben!

in allen denkbaren Schreibweisen, Schriftarten und -größen, Darstellungs-
formen, Abkürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen und/oder graphischen Darstellungen, auch als Untertitel für alle 
Medien, insbesondere E-Books.

Slopek Rechtsanwälte, 
Zippelhaus 6, 20457 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Zieh' los, komm' an!

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Badischer Verlag GmbH & Co. KG, 
Lörracher Straße 3, 79115 Freiburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

das GeistReiche Essay
der GeistReiche Podcast
der GeistReiche Talk

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Kirsten Mulach, 
Vennekamp 144, 49594 Alfhausen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

American Football – Made in Germany

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien.

Mach2Media GmbH, 
Rosenstraße 40-46, 50678 Köln
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Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Köstlich kochen, clever sparen
Proteinreiche Power-Küche

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen für alle 
Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel, Bild-, Daten- und 
Tonträger, insbesondere Video/DVD und Hörbücher; sowie Online-Medien 
und Multimedia-Anwendungen, insbesondere Internet-Seiten und Apps.

Rechtsanwalt Joachim Fauth, 
Wilhelm-Blos-Straße 62, 70191 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Puppkultur

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Julian Schlichting, Düsseldorf

Es gibt noch viel zu entdecken …
Bitte helfen Sie kranken Kindern. Unterstützen Sie  
das neue Kinderzentrum Bethel mit Ihrer Spende.
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